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ligen Unterhalts/ schlechte Rcntierung und anscheinende

Verkänflichkeir, mit Vortheil veräussert werden mögen.

Diesen Gegenstand wiesen Sie an Ihre staatswirth-
sthastlichc Commißion zur Untersuchung: diese benuzte

zu diesem Ende hin die specielle Lokalkenntniß eines

Mitglieds der Gesetzgebung, und bey dieser Untersu-

chung ergab sich: daß die meisten dieser zum Verkauf
vorgeschlagenen Güter so elend geschäzt sind, daß die

Schätzungssumme oft kaum einen Drittheil des wahren
Werthes ausmacht, und daß daher auch einige dieser

Gmer 8, und selbst bis über 20 p, 0/0 der Schat-
zungssumme der Nation jährlich abtragen. Da nun
die Gesetzgebung ihre Guterverkauftdekecte meist auf
das Verhältniß zwischen Verkaufs- und Schatzungs-
summe gründet, so muß es dem gesetzgebenden Rath
keineswegs gleichgültig seyn, ob die Schätzungen nur
ans der Lust gegriffen, vielleicht gar at sichtlich unter
allen Werth gesezc, oder aber wirklich gewissenhaft

vorgenommen und ihm eingegeben worden seyen; und

da in dem vorliegenden Verzeichniß von St. Gallischen

Gütern die Schätzungen beynahe im Ganzen so auffal.
tend und über allen Begriff elend angesczl sind, so

glaubt Ihre staatswirlhschaftlichc Commißion sich vcr-

pflichtet, Ihnen B. G. darauf antragen zu müssen,

den Voll;. Rath durch eine Botschaft hierauf ausmerk-

jam zu machen und ihm die niilgethc lie Tabelle zur
Berichtigung zurückzusenden. Der Gegenstand des

Güterverkanfs ist zu wichtig und bedarf besonders im
gegenwärtigen Augenblick zu sehr aller Sorgfalt, um

nicht ganz zum Schaden der Nation auszufallen, als

daß solche auffallende Uncichligkeilen wie diese Tabelle

enthält, nicht strenger Nachsuctmngcn bedürfen, um

zu entdecken, wo entweder diese nicht zu entschuldigende

Nachläßigkeit oder gar der böse Wille, der die Ursache

davon ist, verborgen liege; und der Vollz. Rath wird
durch die angetragene? Zurncksendung dieses Gülerver-
zelchnisses am kräftigsten dazu aufgemmiterl werde», dies:

Nachsuchung vorzunehmen nnd dieser, Unordnung zu

sicuren.

Da dieses Güterverzeichniß auch zugleich noch mehr

als kein anderes zu ter Bemerkung Anlaß giebt, daß

viele Nationalgüter so schlecht beworben werden, daß

sie der Nation sehr wenig abtragen, so daß hier Land

erscheint, wovon die Iuchart wenig mehr als i Fr.
jährlich der Nation abliefert, so wäre bey diesem An.
laß der Vollz. Rath ebenfalls darauf aufmerksam zu

machen, die geöste Goegfait auf die zweckmäßigste und

vollständigste Benutzung der Nattvnalgütcr zu verwenden,

weil dadurch der so sehr beschwerte Staat wesentlich
erleichtert werden kann.

Die staatswirthschaftlichc Commißion schlägt Ihnen
B> Gesetzgeber, daher folgende Botschaft au die Ävilzie,

hung vor:
B- Vollz. Räthe! Mit Ihrer Botschaft vom

dieß, über die zweckmäßigste Art, einige dringende

Schulden des Klosters St. Gallen zu berichtigen, fand,

ten Sie dem gesetzgebenden Ralh ein Nerzeichiuß von

solchen Nationalgàrn ein, welche in Rücksicht koWe.
ligen Unterhalts, schlechter Remierung und anscheinen-

der vorcheilyaster Vcrkauflichkeit, zu diesem Endzweck

verkauft werden konnten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vollziehungs- Rath.
Beschluß vom 7. Merz.

Der Vollz. Rath, nach angehörtem Berichte feinet

Iustizministers über die Zeitschrift, betitelt: Gemein-
nütziges Wochenblatt zur Belehrungund
Unterhaltung, herausgegeben vomBür-
ger Schweizer, Pfarrer z u E m b r a ch, und

besonders über einen Aufsatz, der im ersten Hefte Sien

Bogens eingerückt ist, in welchem Seite 8? der B.

Schweizer behauptet, daß in dem gesetzgebenden Raihi

Verläumber, unv Seite 91, daß in den höher» und

niedern Aulhoritälen gelt, und blutgierige Urfächcr,

Treiber und Vollzieher verfassungswidriger Gemalllha-

tigkeilen sitzen —
beschließt:

r. Der Bürger Schweizer soll gesanglich angehalte»

und durch die Beflissenheit des öffentlichen Anklagest

beym Bezirksgerichte Basscrstorf wegen gröblich P
gen die obersten Behörden und Beamten der Re.

pudlik ausgcstoßencn Beschimpfungen unv Verlauf

düngen gerichtlich verfolgt werden.

2. Der Bürger Schweizer ist bis auf weitere Verfln

gung in seinen Pfarrverrichrungen suspendirt.

z. DaS oben genannte und von ihm herausgegebene

Wochenblatt ist und bleibt unter jeder andern Bk»

nennung und vom gleichen Verfasser geschrieben,

unterdrückt.

4. Der Minister der Justiz und Polizcy ist mit bec

Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt, der >u

den öffentlichen Blättern und in dem Tagblatt >ek

Gesetze soll abgedruckt werden.

Folgen die UnttrschM"-
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